
Untersuchung der Bodenrichtwertzone 5010 (Raschplatz/
Königstraße, Hannover) hinsichtlich Zuschnitt und

Bodenrichtwert

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
Leibniz Universität Hannover

Eingereicht von:

Erstprüfer:
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Einleitung

1. Einleitung

1.1. Motivation

Bodenrichtwerte sind ein wichtiger Bestandteil der Wertermittlung. Dabei ist der Bodenrichtwert der
durchschnittliche Lagewert des Grund und Bodens. Mit ihm kann der Bodenwert für jedes Grundstück
bestimmt werden. Nach der Novellierung des BauGB im Jahr 2009 müssen Bodenrichtwerte flächen-
deckend und in Bodenrichtwertzonen ausgewiesen werden. In Niedersachsen müssen die Bodenricht-
werte jährlich bestimmt werden. Im Regelverfahren wird der Bodenrichtwert durch ein Vergleichs-
wertverfahren mit Kauffällen von unbebauten Grundstücken bestimmt. Unter anderem sammelt und
führt der Gutachterausschuss dafür die automatisierten Kaufpreissammlung.
Es gibt aber Bodenrichtwertzonen, in denen nicht genügend oder keine Kauffälle für unbebaute
Grundstücke vorliegen, aber auch für diese Zonen müssen Bodenrichtwerte bestimmt werden. Diese
Bereiche werden als ”kaufpreisarme Lagen“ bezeichnet. In den meisten Städten ist die Innenstadt eine
kaufpreisarme Lage, dort herrscht eine flächendeckende Bebauung und somit werden kaum unbebau-
te Grundstücke gehandelt. Dementsprechend schwierig ist es für solche Bereiche, Bodenrichtwerte zu
bestimmen. Deswegen wurden verschiedene Verfahren entwickelt, die für die kaufpreisarmen Lagen
einen Bodenrichtwert bestimmen sollen. Dabei eignet sich nicht jedes Verfahren für alle Bereiche, da
jede Zone ihre eigenen speziellen Eigenschaften hat.
Auch die Innenstadt Hannover ist so eine kaufpreisarme Lage und damit auch die in der Innenstadt
liegende Bodenrichtwertzone 5010.

1.2. Ziel der Arbeit

Die Bodenrichtwertzone 5010 ist eine der größeren Zonen im Zentrum von Hannover und länger
nicht mehr angepasst worden. Ziel ist es, die Zone zu untersuchen, ob eine Neuzonierung sinnvoll ist
und wie diese aussehen würde. Es wird in Erfahrung gebracht, nach welchen Gesichtspunkten Bo-
denrichtwertzonen gebildet und bewertet werden. Zusätzlich werden unterschiedliche Daten zur Zone
erhoben, wie Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Mieten.
Die Untersuchung wird fortgeführt mit der Bestimmung der Bodenrichtwerte für die unveränderte
oder ggf. angepasste Zone. Ein Projektseminar des Geodätischen Instituts Hannover hat für den Groß-
teil der Innenstadt Hannover dazu ein Lagewertverfahren mit Zielbaummethode durchgeführt. An
dieses Verfahren wird die Untersuchung angeschlossen und daraus folgend die Bodenrichtwerte be-
stimmt.
Die bestimmten Bodenrichtwerte werden plausibilisiert und mit Experten diskutiert. Als Endprodukt
soll eine Handlunsgempfehlung an den Gutachterausschuss Hameln-Hannover entstehen, die eine
überarbeitete Bodenrichtwertzone 5010, hinsichtlich Zonierung und Bodenrichtwerte, vorschlägt.
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Einleitung

1.3. Methodik

Für die Bearbeitung der Arbeit wurden folgende Methoden angewendet oder benötigt:

� Literaturrecherche

� Analyse des Projektseminars 2018/2019

� Schaffen einer Datengrundlage für die Neuzonierung und Bodenrichtwertbestimmung

Gestartet wird mit der Literaturrecherche. Mit dieser wird geeignete Literatur zum Thema gesucht,
um das Themengebiet zu überblicken sowie die Grundlagen und anzuwendenden Verfahren kennen
zu lernen. Da sich an das Verfahren und Untersuchungsgebiet des Projektseminars anzuschließen
gilt, müssen deren Vorgehensweise und die von dem Seminar genutzten Verfahren analysiert wer-
den. Abschließend muss eine Datengrundlage zur Durchführung der Neuzonierung und Bodenricht-
wertbestimmung gegründet werden. Es werden Methoden entwickelt, die Nutzung, die GFZ sowie
Geschäftsmieten für die Bodenrichtwertzone 5010 zu bestimmen.

1.4. Aufbau der Arbeit

Angefangen wird mit einer Erklärung der gängigen Begriffe der Wertermittlung in einem Grundlagen-
teil in Kapitel 2. Diese dient auch dazu, die Vertiefung in dem folge Kapitel vorzubereiten. Wichtig
hierbei ist vor allem die Erklärung und Definition des Bodenrichtwerts, da sich diese Arbeit auf diesen
fokussiert.
In Kapitel 3 wird aufgeführt, wie Bodenrichtwerte ermittelt werden. Dazu wird begonnen mit der stan-
dardmäßigen Bestimmung von Bodenrichtwerten und es wird dann übergegangen in die verschiede-
nen Verfahren zur Bestimmung von Bodenrichtwerten in kaufpreisarmen Lagen, was dem Hauptziel
der Arbeit entspricht.
Im Anschluss in Kapitel 4 wird das Projektseminar 2018/2019 des Geodätischen Instituts Hannover
vorgestellt. Begonnen wird mit der Vorstellung des Untersuchungsgebiets des Seminars und dann des
gewählten Verfahrens sowie kurz auf die erzielten Ergebnisse eingegangen.
Ab Kapitel 5 beginnt der Hauptteil der Arbeit. Es wird das Untersuchungsgebiet der Bodenrichtwert-
zone 5010 näher vorgestellt und beschrieben. Im Anschluss erfolgt die Durchführung der Neuzonie-
rung und Bestimmung der Bodenrichtwerte in Kapitel 6. Gestartet wird mit der Beschreibung und der
Durchführung der Datensammlung, die als Datengrundlage genutzt wird. Folgend wird eine Neuzo-
nierung vorgeschlagen, für die dann das Lagewertverfahren mit Zielbaummethode durchgeführt wird.
Abschließend werden die Ergebnisse mit Experten besprochen.
Kapitel 7 widmet sich der Diskussion der Ergebnisse und der Kritik am Verfahren und den ermit-
telten Bodenrichtwerten. Abgeschlossen wird die Arbeit durch Kapitel 8, in dem ein kurzes Fazit
gezogen und ein Ausblick vorgestellt wird. Den Abschluss bildet die Handlungsempfehlung an den
Gutachterausschuss.
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Grundlagen

2. Grundlagen

2.1. Gutachterausschuss und Kaufpreissammlung

Die Grundlage und Aufgaben der Gutachterausschüsse sind in xx 192 ff. BauGB festgelegt. Der
Gutachterausschuss soll als selbständige und unabhängige Institution für mehr Transparenz auf dem
Grundstücksmarkt sorgen. Er besteht aus einem Vorsitzenden und weiteren ehrenamtlichen Gutach-
tern. Diese ehrenamtlichen Gutachter kommen aus dem Grundstücksmarkt nahen Berufen, wie Archi-
tekten, Bausachverständigen, Immobilienkaufleuten, Landwirten und sonstigen in der Grundstücks-
wirtschaft erfahrenen Personen [GAG-Online 2020]. Die Regelbesetzung des Gutachterausschuss be-
steht aus dem Vorsitzenden und mindestens zwei ehrenamtlichen Gutachtern. Im Falle der Ermittlung
von Bodenrichtwerten muss nach x 192 (3) BauGB ein Bediensteter der Finanzbehörden Teil des
Ausschusses sein. Somit erhöht sich die Mindestanzahl der ehrenamtlichen Gutachter auf drei, um
die behördliche Unabhängigkeit zu gewährleisten [Hendricks 2017, S.20].
Für die Durchführung seiner Aufgaben bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle.
Diese sind in Niedersachsen an die Regionaldirektionen des LGLN angeschlossen. Insgesamt gibt
es in Niedersachsen zehn Gutachterausschüsse, für jede der neun Regionaldirektion eine sowie den
Oberen Gutachterausschuss nach x 198 BauGB, welcher zusätzlich der Regionaldirektion Oldenburg
angegliedert ist. Der Obere Gutachterausschuss ist für die überregionalen Aufgaben der Gutachter-
ausschüsse zuständig und soll zur bundesweiten Markttransparenz beitragen. Auch ist er die nächste
Instanz für Gerichte, ein Gutachten auf Antrag erstellen zu lassen, wenn schon ein Gutachten der ihm
untergeordneten Gutachterausschüsse vorliegt.
Die Aufgaben des Gutachterausschusses sind in x 193 BauGB näher aufgeführt. Der Gutachteraus-
schuss erstellt Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken so-
wie Rechten an Grundstücken. Dazu führt der Gutachterausschuss mithilfe seine Geschäftsstelle die
Kaufpreissammlung. Mithilfe der Kaufpreissammlung ermittelt er Bodenrichtwerte und sonstige zur
Wertermittlung erforderlichen Daten. Unter diese weiteren Daten fallen Kapitalisierungszinssätze,
Anpassungsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten und Vergleichsfaktoren für Grundstücke. Diese wer-
den in den jährlichen Grundstücksmarktberichten, meist in Form von Indexreihen, veröffentlicht.
In x 195 BauGB ist die Kaufpreissammlung weiter ausgeführt und deren wichtigste Datengrundlage
verankert. Von jedem Vertrag, in dem Eigentum, Grundstücke oder Erbbaurecht übertragen, gehan-
delt oder getauscht werden, muss eine Abschrift von der beurkundenden Stelle (meist der Notar) an
die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses übersendet werden. Dies betrifft auch Sonderfälle an
Verträgen, wie bei Enteignung oder Umlegung. Aus den Verträgen werden dann die relevanten Infor-
mationen in die Kaufpreissammlung überführt. Zusätzlich wird an den Erwerber ein Fragebogen ge-
sendet, in dem weitere Informationen zu dem Kauffall abgefragt werden, die nicht unbedingt im Ver-
trag als Information enthalten waren. Zusammen ergeben Vertrag und Fragebogen einen Datensatz in
der Kaufpreissammlung. Dabei werden Verträge, die nicht im gewöhnlichen Geschäftsverkehr (Ver-
wandtschaft, Schenkungen, etc.) stattgefunden haben, aussortiert. Heute wird die Kaufpreissammlung
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digital und automatisiert geführt. Man spricht von der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS).
Die Bundesregierung wird in x 199 BauGB ermächtigt, eine Rechtsverordnung für einheitliche und
gleiche Grundsätze bei der Ermittlung von Verkehrswerten, Bodenrichtwerten und Ableitung der
sonstigen Daten zur Wertermittlung zu erlassen. Dies hat sie in Form der ImmoWertV getan. Dazu
wurden für die Durchführung von Vergleichswert-, Ertragswert-, Sachwertverfahren sowie zu Be-
stimmung von Bodenrichtwerten Richtlinien veröffentlicht, die die Verfahren aus der ImmoWertV
weiter ausführen. Weitere Grundsätze für die Gutachterausschüsse können die Bundesländer selbst
bestimmen.

2.2. Bodenrichtwerte

Die Grundlage für den Bodenrichtwert steht in x 196 (1) BauGB ”Auf Grund der Kaufpreissammlung
sind flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unter-
schiedlichen Entwicklungszustands zu ermitteln (Bodenrichtwerte). In bebauten Gebieten sind Bo-
denrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. Es
sind Richtwertzonen zu bilden, die jeweils Gebiete umfassen, die nach Art und Maß der Nutzung weit-
gehend übereinstimmen. Die wertbeeinflussenden Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks sind
darzustellen. Die Bodenrichtwerte sind jeweils zum Ende jedes zweiten Kalenderjahres zu ermit-
teln, wenn nicht eine häufigere Ermittlung bestimmt ist. [...]“
Weiter ausgeführt wird diese in x 10 ImmoWertV und der dazugehörigen Bodenrichtwertrichtlinie
BRW-RL. In letzterer wird der Bodenrichtwert in Abschnitt 2 detaillierter definiert. Der Bodenricht-
wert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für die Mehrheit der Grundstücke innerhalb der
Bodenrichtwertzone. Die Zone umfasst Grundstücke mit ähnlichen Grundstücksmerkmalen, vor al-
lem nach Art und Maß der baulichen Nutzbarkeit. Dabei sollen innerhalb der Zone im Wesentlichen
gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Der Bodenrichtwert wird bei baureifen Land als Wert
pro Quadratmeter erschließungsbeitragsfreien Bodens eines Vergleichsgrundstücks (Bodenrichtwert-
grundstück) bestimmt. Die Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks sind in Abschnitt
6 BRW-RL genauer erläutert. Dabei kann das Vergleichsgrundstück ein reales Grundstück innerhalb
der Zone sein sowie auch ein fiktives passend für die Zone bestimmtes Vergleichsgrundstück. Weiter
wird für das Bodenrichtwertgrundstück in Abschnitt 6 (4) BRW-RL festgelegt, dass es frei von Rech-
ten und Pflichten sowie Belastungen sein muss.
Neben dem Quadratmeterpreis wird für eine Bodenrichtwertzone die wertbestimmenden Merkmale
des Bodenrichtwertgrundstücks angegeben. Dabei ist die Art und das Maß der baulichen Nutzung der
Standardfall, es können aber auch z.B. Grundstücksfläche, -tiefe oder -breite mit angegeben werden,
wenn der Gutachterausschuss diese für wertrelevant hält. Im Falle von landwirtschaftlichen Fläche
werden Angaben zur Bodengüte hinzugefügt [Hendricks 2017, S.26].
Die Bodenrichtwerte müssen flächendeckend mindestens alle 2 Jahre bestimmt werden. In Nieder-
sachsen werden diese jährlich zum Jahreswechsel bestimmt [x 21 DVO-BauGB]. Die Bodenricht-
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werte werden in Kartenform und mit Umrechnungskoeffizienten der Art und des Maßes der bauli-
chen Nutzung für das Bodenrichtwertgrundstück in Niedersachsen über das Portal ”BORIS.NI“ der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt [Grundstücksmarktbericht 2020].

2.3. Verkehrswert

”Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich
die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und
tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des
sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Ver-
hältnisse zu erzielen wäre.“ [x 194 BauGB]
Aufgabe der Wertermittlung ist es den Verkehrswert am Wertermittlungsstichtag und den Grundstücks-
zustand am Qualitätsstichtag zu bestimmen. Zur Bestimmung des Verkehrswertes gibt die Immo-
WertV drei Verfahren an. Diese umfassen das Verkehrswert-, Sachwert- und Ertragswertverfahren
und werden später näher erläutert. Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die
Wertermittlung bezieht. Der Verkehrswert soll für die an diesem Stichtag geltenden Wertverhältnisse
und maßgebenden Umstände bestimmt werden. Der Qualitätsstichtag für den Grundstückszustand ist
standardmäßig gleich mit dem Wertermittlungsstichtag, außer wenn aus rechtlichen und sonstigen
Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem andren Zeitpunkt maßgebend ist [xx 2-4 Immo-
WertV].
Weiter heißt es für die Verkehrswertbestimmung ”ohne Rücksicht auf ungewöhnliche und persönliche
Verhältnisse“, auch als ”gewöhnlicher Geschäftsverkehr“ bekannt. Dabei soll der Verkehrswert einem
Wert entsprechen, den jeder vernünftig Agierende ohne Zwang und Not und ohne Berücksichtigung
persönlicher Verhältnisse, bereit wäre zu zahlen, das sogenannte ”Jedermannprinzip“. Fälle, die die-
sem Prinzip nicht folgen, sind z.B. Verkäufe unter Verwandten, Zwangsversteigerungen oder speku-
lative Investitionen [Hendricks 2017, S. 23].

2.3.1. Vergleichswertverfahren

Bei dem Vergleichswertverfahren wird ein Vergleichswert aus einer ausreichenden Anzahl von Ver-
gleichspreisen ermittelt. Die Grundlage für dieses Verfahren bildet x 15 ImmoWertV. Dabei gibt es
zwei Varianten, das unmittelbare und mittelbare Verfahren. Bei dem unmittelbaren Verfahren werden
Vergleichspreise von Grundstücken genommen, die in den Grundstücksmerkmalen des zu bestim-
menden Grundstücks hinreichend übereinstimmen. Es sind keine weiteren Anpassungen notwendig.
Dabei handelt es sich um eine idealtypische Wunschvorstellung, die in der Praxis kaum von Bedeu-
tung ist. Allein durch die zeitliche Varianz zum Wertermittlungsstichtag ist es kaum möglich, genug
Vergleichspreise zu finden [Kleiber digital 2020a]. Werden nicht genügend Vergleichspreise für das
unmittelbare Verfahren gefunden, findet das mittelbare Verfahren statt. Bei diesem werden auch Ver-
gleichspreise von Grundstücken hinzugezogen, die dem Vergleichsobjekt in den Grundstücksmerk-
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malen nur ähneln. Diese werden dann über Anpassungsfaktoren an das Vergleichsobjekt angepasst.
Diese Faktoren werden z.B. von den Gutachterausschüssen in deren Marktberichten veröffentlicht.
Die Summe der Zu- und Abschläge für die Grundstücksmerkmale sollte dabei höchstens 30% oder
allenfalls 35% nicht übersteigen. Wird dieser Richtwert überschritten, sind die Voraussetzungen zur
Anwendung des Vergleichswertverfahren nicht mehr gegeben [Kleiber digital 2020b]. Dabei sollte
eine Ausreißersuche über den Datensatz durchgeführt werden. Eine Ausreißersuche kann erst vorge-
nommen werden, nachdem die Vergleichsfälle auf das zu bestimmende Grundstück angepasst wurden.
Weicht ein angepasster Vergleichspreis �30% vom Mittelwert ab, so wird davon ausgegangen, dass
dieser von ungewöhnlichen und persönlichen Verhältnisse beeinflusst ist. Eine weitere Kontrolle ist
die sogenannte ”2-Sigma Regel“, bei der ein Vergleichspreis nicht mehr als die doppelte Standardab-
weichung vom arithmetischen Mittel abweichen soll. Nach dem aktuellen Stand der Fachdiskussion
ist sogar von 2,5-facher Standardabweichung die Rede [Kleiber digital 2020c].
Der Vergleichswert entspricht im Normalfall dem arithmetischen Mittel aus den angepassten und von
Ausreißern befreiten Vergleichspreisen. Dabei muss der Vergleichswert nicht identisch mit dem Ver-
kehrswert sein, sollte diesem aber möglichst entsprechen. Der Verkehrswert ist vom Vergleichswert
durch kleinere Zu- oder Abschläge abzuleiten.
Während in der ImmoWertV das Vergleichswertverfahren gleichrangig mit dem Ertragswertverfahren
und dem Sachwertverfahren zur Bestimmung vom Verkehrswert ist, so nimmt es eine Vorzugsstellung
der Bestimmung des Bodenwertes ein [Kleiber digital 2020d]. Die verfahrensrechtlichen Regelungen
sind für die Bodenwertbestimmung zusätzlich zu dem Vergleichswertverfahren in x 15 ImmoWertV
festgelegt. In x 16 ImmoWertV wird ergänzend dazu der Bodenwert (ohne bauliche Anlagen auf dem
Grundstück) beschrieben und Sonderfälle aufgeführt. So ist z.B. der Bodenwert um Freilegungskos-
ten zu mindern, wenn der Ertragswert der baulichen Anlagen niedriger als der abgezinste Bodenwert
ist. Dabei kann der Bodenwert anhand geeigneter Bodenrichtwerte bestimmt werden.

2.3.2. Ertragswertverfahren

In dem Ertragswertverfahren werden die zu erwartenden Erträge über die Restnutzungsdauer einer
Immobilie bestimmt. In der ImmoWertV beschäftigen sich xx 17 bis 20 mit dem Ertragswertverfah-
ren. Dabei werden in x 17 ImmoWertV drei Varianten des Ertragswertverfahren geregelt: Das allge-
meine Ertragswertverfahren, bei dem der Ertragswert in einen Boden- und Gebäudeanteil aufgeteilt
wird, das vereinfachte Ertragswertverfahren, bei dem der Ertragswert ohne die Aufteilung von Boden
und Gebäude auskommt, sowie das mehrperiodische Ertragswertverfahren, bei dem der Ertragswert
in zeitliche einzelne Perioden unterteilt wird und in einen Restwert. Wichtig ist dabei, dass es ma-
thematisch identische Verfahren sind, also diese zu ein und demselben Ergebnis führen müssen. Die
Verfahren unterscheiden sich im Wesentlichen in der Darstellung der Ergebnisse. Während bei den
beiden Standardverfahren (allgemeines und vereinfachtes) die ”langfristige“ Ertragssituation ermittelt
wird und temporäre Abweichungen gesondert ausgewiesen werden, so wird bei dem mehrperiodi-
schen Ertragswertverfahren diese temporären Abweichungen in den jeweiligen Perioden dargestellt.
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Der Ertragswert sollte dem Verkehrswert, wie schon bei dem Vergleichswertverfahren, möglichst ent-
sprechen, muss aber nicht identisch mit diesem sein. [Kleiber digital 2020e].

2.3.3. Sachwertverfahren

In dem Sachwertverfahren wird der Grundstückssachwert anhand des vorhandenen Sachwerts be-
stimmt. Geregelt wird dies in xx 21 bis 23 ImmoWertV. Dabei wird zuerst der vorläufige Sachwert
bestimmt. Dieser besteht aus drei Teilen, dem Bodenwert des Grundstücks, dem Sachwert der bau-
lichen Anlagen und dem Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstiger Anlagen. Die beiden
letzteren sind unter Berücksichtigung der Altersminderung zu ermitteln. Die drei Teile sind getrennt
von einander zu bestimmen und ergeben zusammen den vorläufigen Sachwert. Dieser wird mithil-
fe von Sachwertfaktoren an die ”Lage auf dem Grundstücksmarkt“ angepasst. Daraus ergibt sich
der marktangepasste Sachwert. Nach den Zu- oder Abschlägen durch besondere objektspezifische
Grundstücksmerkmale am marktangepassten Sachwert ergibt sich der Sachwert des Grundstückes.
Dieser sollte, wie schon der Vergleichswert und Ertragswert, dem Verkehrswert möglichst entspre-
chen, muss aber nicht übereinstimmen [Kleiber digital 2020f].

2.4. Geschoss
�achenzahl und wertrelevante Geschoss
�achenzahl

Die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadrat-
meter Grund- stücksfläche zulässig sind. Die GFZ ist der einheitslose Quotient aus der Geschoss-
fläche mit der Grundstücksfläche. Die Geschossfläche ist die Summe aller nutzbaren Flächen (nach x
20 BauNVo) aller Vollgeschosse (Formel 1).

Geschossflächenzahl =
Geschossfläche pro Etage �Vollgeschosse

Grundstücksfläche
(1)

Die wertrelevante Geschossflächenzahl (WGFZ) erweitert die GFZ um alle Flächen, die baurechtlich
nicht anzurechnen sind, aber der wirtschaftlichen Nutzung dienen [Kleiber digital 2020g]. So werden
bei der WGFZ auch Dachgeschosse und Keller mit eingerechnet, wenn auch in reduziertem Umfang.
Die Geschossfläche eines Dachgeschosses wird mit einem Faktor von 0,75 multipliziert. Kellerge-
schosse, die eine gewissen Höhe über den Boden ragen (Souterrains), werden mit einem Faktor von
0,3 multipliziert. Dadurch ist in Innenstadtlagen die WGFZ meist größer als die GFZ, da dort die
Dachgeschosse genutzt werden.
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3. Bestimmung von Bodenrichtwerten

Bei der Bestimmung von Bodenrichtwerten ist das Vergleichswertverfahren der Standard. Die Be-
stimmung von Bodenrichtwerten erfolgt in Zonen. Innerhalb einer Zone sollten sich Art und Maß der
baulichen Nutzung, Lage, Größe und der Qualitätszustand des Bodens der Grundstücke ähneln.
Zur Durchführung des Vergleichswertverfahren wird aber eine Mindestanzahl an Vergleichspreisen
benötigt. In der Praxis werden sieben Vergleichspreisen in den letzten vier bis fünf Jahren als Mi-
nimum genommen, um Bodenrichtwerte sinnvoll ableiten zu können [Hendricks 2017, S. 33]. Sind
nur vier bis fünf oder weniger Kaufpreise innerhalb von zwei Jahren für unbebaute Grundstücke vor-
handen, so handelt es sich um eine ”kaufpreisarme Lage“ [Reuter 2006, S. 97]. Dabei können in
kaufpreisarmen Lagen sehr wohl Kauffälle für andere Arten, wie bebauten Grundstücken, vorliegen,
es wird in der Literatur aber die kaufpreisarme Lage nicht weiter spezifiziert, obwohl diese im Zusam-
menhang mit nur unbebauten Grundstücken zu verstehen ist. Im städtischen Raum sind kaufpreisarme
Lagen vor allem in den Innenstädten, aber auch in den innenstadtnahen Wohn- und Geschäftslagen
anzutreffen. In diesen Bereichen liegt eine vollständige Bebauung vor und es gibt dementsprechend
kaum Aktivität auf dem Markt mit unbebauten Grundstücken. Werden die wenigen Kaufpreise dann
auf ungewöhnliche und persönliche Verhältnisse untersucht, werden in Großstädten nochmal circa
35% als Ausreißer aussortiert. In Landkreisen, Klein- und Mittelstädten ist dies geringer, bei etwa
20%. Dies ergab eine Umfrage der TU Dresden aus dem Jahr 2003, in der 471 Gutachterausschüsse
angefragt wurden und es eine Rückmeldequote von 45% gab. Bei der Befragung gaben über 70% der
befragten Gutachterausschüsse außerdem an, dass sie sich bei der Bestimmung von Bodenrichtwerten
in kaufpreisarmen Lagen auf das Marktgespür und den Sachverstand ihrer Gutachter verlassen. Dazu
werden aber auch weitere Faktoren verwendet, die die Expertenmeinung unterstützen. So werden in
solchen kaufpreisarmen Lagen auch der Bodenwertanteil von bebauten Grundstücken, Lagewertver-
fahren, Ertragswertverfahren und vor allem Mieten zur Bestimmung von Richtwerten mit herangezo-
gen [Reuter 2006, S. 97 ff.].
Nach der Klassifizierung von Seele und Reuter können die Verfahren des Preisvergleichs in vier
Kategorien unterteilt werden: Den evidenten, den statistischen, den deduktiven und den intersubjek-
tiven Preisvergleich. Bei dem evidenten Preisvergleich werden simple Zu- und Abschläge, die kei-
nes Beweises benötigen, angebracht. Der statistische Preisvergleich bedient sich mittels statistisch
aus Kaufpreisen abgeleiteter Faktoren zur Anpassung von z.B. Umrechnungskoeffizienten bei Unter-
schieden in Art und Maß der baulichen Nutzung oder Konjunkturanpassungen zum Stichtag. Beim
deduktiven Preisvergleich wird der Kaufpreis mit bodenpreisbedeutsamen Faktorleistungen anhand
allgemeiner Erkenntnissen plausibel verknüpft. Darunter fallen z.B. Mieten oder auch Entwicklungs-
und Vorhaltekosten. Die vierte Kategorie des intersubjektiven Preisvergleichs stützt sich auf Markt-
kenntnis und Erfahrungen, die Zu- und Abschläge nachvollziehbar begründen. So werden z.B. La-
geunterschiede oder Werte von Rechten aufgrund des Expertenwissens von Gutachtern bestimmt. In
kaufpreisarmen Lagen wird auf die letzten beiden Varianten verstärkt zugegriffen [Reuter 2006, S.
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101].
Hendricks greift diese Unterteilung mit auf, teilt die Verfahren aber nach neuen Gesichtspunkten
ein. Das liegt vor allem daran, dass die Verfahren nicht eindeutig den Kategorien von Seelze und
Reuter zugeordnet werden können und meist sich mehrerer Kategorien bedienen. Hendricks teilt die
Verfahren auch in vier Kategorien ein: Die statistischen Verfahren, die ertagsbasierenden Verfahren,
die lagebezogenen Verfahren und die Residualverfahren [Hendricks 2017, S. 90]. In den folgenden
Unterkapiteln werden diese vier Verfahrens-Kategorien und das Regelverfahren näher beschrieben.
Allgemein gilt für den aus allen Verfahren bestimmten Bodenrichtwert, dass dieser in der Boden-
richtwertsitzung des Gutachterausschusses noch festgesetzt werden muss. In der jährlichen Sitzung
werden Veränderungen an Bodenrichtwerten oder Bodenrichtwertzonen vorgestellt und von den Gut-
achtern diskutiert. Dabei werden auch kleinere Zu- und Abschläge am aus den Verfahren bestimmtem
Bodenrichtwert auf Grundlage des Expertenwissens beschlossen. Zusätzlich ist zu beachten, dass bei
der Bestimmung der Bodenrichtwerte auch die Bodenrichtwerte der letzten vier Jahre Anteilig ge-
wichtet mit in die Bestimmung einfließen. Je weiter die Werte in der Vergangenheit, umso ein kleine-
res Gewicht bekommen diese. Die Mindestanzahl zum Festsetzen der Bodenrichtwerte liegt bei drei
Gutachtern plus dem Vorsitzenden und einem Vertreter der Finanzbehörden. Für die Region Hanno-
ver sind im Normalfall bei den Bodenrichtwertsitzungen bis zu 50 Gutachter anwesend, in der kom-
menden Sitzung für das Jahr 2020 wird sich die Anzahl durch die Corona-Epidemie voraussichtlich
allerdings auf die Mindestanzahl reduzieren [Schnittger 2020].

3.1. Standardm�a�ige Bestimmung - Vergleichswertverfahren

Bodenrichtwerte sind vorrangig mit dem Vergleichswertverfahren zu bestimmen [x 10 (1) Immo-
WertV]. Das ist die logische Fortführung der Tatsache, dass dem Vergleichswertverfahren eine Vor-
zugsstellung bei der Bestimmung des Bodenwertes zukommt. Durch die Verwendung von Vergleichs-
preisen hat das Vergleichswertverfahren gegenüber den beiden anderen Standardverfahren der Werter-
mittlung die beste Marktnähe und der Vergleichswert führt direkt zum Verkehrswert [Hendricks 2017,
S. 27]. In der Theorie gibt es das unmittelbare und mittelbare Vergleichswertverfahren auch zur Be-
stimmung von Bodenrichtwerten, doch ist das unmittelbare Verfahren der theoretische Optimalfall
und findet in der Praxis selten Anwendung. Hendricks erweitert den Begriff des mittelbaren Ver-
gleichswertverfahren noch um das Adjektiv sukzessiv. Dabei entspricht sukzessiv dem evidenten
Preisvergleich, also der Möglichkeit, dass simple Zu- und Abschläge bei diesem Verfahren Verwen-
dung finden. Ein Überblick über den Ablauf des Verfahrens ist in Abbildung 1 zu sehen.
Das Verfahren beginnt mit der Auswahl von Vergleichspreisen. Vorzugsweise aus der zu bestimmen-
den Bodenrichtwertzone, aber auch auch parallel dazu in anderen vergleichbaren Gebieten. Auch darf
der Bodenrichtwert von vergleichbaren Bodenrichtwertzonen selbst als Kaufpreis in das Verfahren mit
einfließen [Nr. 7 BRW-RL]. In kaufpreisarmen Lagen, so geben es 43% der Gutachterausschüsse an,
wird auch der Bodenanteil von bebauten Grundstücken für das Verfahren mit herangezogen [Reuter
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Abbildung 1: Verfahrensablauf des sukzessiven mittelbaren Vergleichswertverfahren zur Ermittlung
von Bodenrichtwerten [Quelle: Hendricks 2017]

2006, S.98].
Die Auswahl der Vergleichspreise wird darauf an die allgemeinen Wertverhältnisse angepasst. Dies
erfolgt durch Umrechnung mithilfe der Bodenpreisindexreihe auf den Wertermittlungsstichtag. Ob-
wohl die Bodenrichtwerte immer zum 31.12. für das abschließende Jahr bestimmt werden, so ist
der Bodenrichtwertstichtag eher früher anzusiedeln. Zur Vorbereitung der Bodenrichtwertsitzung und
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Übermittlung an den oberen Gutachterauschuss werden ab Oktober-November nur noch vereinzelt
Kauffälle für die Bestimmung des Bodenrichtwerts mit einbezogen. Hinzu kommt, dass die Boden-
preisindexreihen zur Mitte des Jahres am 01.07. bestimmt werden, mit welchen die Wertanpassung
durchgeführt werden [Schnittger 2020]. Nach der Anpassung an die Wertverhältnisse folgt die An-
passung an die Qualität des Bewertungsobjektes, in diesem Fall des Bodenrichtwertgrundstücks der
zu bestimmenden Bodenrichtwertzone. Dazu zählt die Anpassung an Art und Maß der baulichen Nut-
zung, aber auch an Größe und Lage der Vergleichsfälle. Maß und Größe lassen sich dabei besonders
gut durch die vom Gutachterausschuss bestimmten Umrechnungskoeffizienten mathematisch beherr-
schen. Insgesamt gilt, wie in den Grundlagen festgehalten, dass die Zu- und Abschläge ein gewisses
Maß nicht überschreiten sollten, ansonsten ist der Vergleichspreis nicht ähnlich genug, um im Ver-
gleichswertverfahren Verwendung zu finden.
Im Anschluss werden die Vergleichspreise auf Ausreißer kontrolliert, z.B. durch die ”2-Sigma Regel“.
Das arithmetische Mittel aus dem bereinigten Datensatz ist dann der Vergleichswert für das Boden-
richtwertgrundstück. Dieser Wert wird ggf. noch an besondere Umstände angepasst und wird damit
zum Bodenrichtwert [Hendricks 2017, S. 29 ff.].

3.2. Statistische Verfahren

Die statistischen Verfahren umfassen alle mathematisch-statistischen Verfahren, die den Bodenwert
nicht monokausal aus den Ertrag oder der Lage bestimmen.
Eine einfache Variante der statistischen Verfahren ist die Bodenrichtwertrelation. Bei diesem Ver-
fahren wird für das zu bestimmenden Gebiet ein geeigneter Kaufpreis gesucht. Dabei muss es sich
nicht um ein unbebautes Grundstück handeln, sondern kann sich auch um bebaute Grundstücke han-
deln. So wird z.B. für das bebaute Grundstück ein ähnliches bebautes Grundstück in einer Nachbarzo-
ne gesucht, in der ein Bodenrichtwert vorliegt. Über das Verhältnis der beiden bebauten Grundstücke
wird der Bodenrichtwert aus der Nachbarzone in die zu bestimmende Zone mit dem gleichen Verhältnis
übertragen.
Ein weiteres Verfahren ist die Anwendung der einfachen oder multiplen Regression, bei der durch
mindestens zwei, aber meistens mehr wertbestimmenden Merkmalen ein Bodenwert bestimmt wird.
Durch die erforderliche Anzahl an Variablen wird die Regression eher für kaufpreisreiche Lagen ge-
nutzt, da viele Referenzwerte benötigt werden. Ergibt sich aus der Regression, dass nur wenige wert-
bestimmende Merkmale von Nöten sind, so ist dieses Verfahren auch bei kaufpreisarmen Lagen an-
wendbar. In Freiburg wurde 2009 eine Regressionsanalys mit 2200 Grundstücken und 130 möglichen
wertbestimmenden Merkmalen durchgeführt. Für den Innenstadtbereich hatten sich sechs wertbe-
stimmende Variablen herauskristallisiert. Ein Bodenrichtwert bestimmt aus den sechs Variablen kann
nicht automatisiert übernommen werden, kann aber als Grundlage zur Verifizierung oder Anpassung
genutzt werden. Auch ist die Datenbeschaffung bei diesem Verfahren nicht zu unterschätzen [Thom-
sen 2009, S. 26-27].
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Die Kovarianzanalyse und Kollokation sind Verfahren, die Ergebnisse der multiplen Regression zu
verbessern. Beide Verfahren werden im Sinne der Rauschreduktion verwendet, wodurch der Einfluss
der nicht relevanten Faktoren auf die Relevanten zu reduzieren sind. Bei der Kollokation werden
die Beobachtungen in einen regelmäßigen systematischen Anteil (Trend), einen unregelmäßigen sys-
tematischen Anteil (Signal) und einen unregelmäßigen zufälligen Anteil (Rauschen) unterteilt. Der
Trend wird dabei in der Regel aus den wertbestimmenden Merkmalen gebildet. Im Signal sind nun
noch nicht genutzte stochastisch relevante Anteile enthalten, die zur Verbesserung des Trends und da-
mit der wertbestimmenden Merkmalen nutzbar sind. Ein großer Vorteil dieses Verfahren ist, dass es
die multiple Regression erweitert, ohne neue Daten zu benötigen. Bei einer Untersuchung durch die
Leibniz Universität Hannover ergab die Kollokation eine zusätzliche Informationsausschöpfung von
18% gegenüber der multiplen Regression für Eigentumswohnungen und unbebauten Grundstücken
aus Hannover, für Ein- und Zweifamilienhäuser in Osnabrück sogar eine Steigerung von 27% [Zad-
dach und Alkhatib 2013, S. 144–153].
Das Bayes-Theorem ermöglicht die Integration von Expertenwissen in die Regressionsanalyse. Das
Zuführen von intersubjektiven Informationen ist bei den vorherigen Verfahren nicht außerhalb der
Modellaufstellung gegeben. Dabei ist die Methode stark abhängig von der Qualität des Expertenwis-
sens. Je weniger Kauffälle in der Probe sind, umso wichtiger ist der Sachverstand der Gutachter. Von
Interesse ist, dass Expertenwissen nicht zwingend bei dem Verfahren mit eingebracht werden muss, es
ist auch möglich darauf zu verzichten. Der Verzicht sollte auch genutzt werden, wenn das Experten-
wissen fragwürdig ist. Bei einer Durchführung des Verfahren mit Ein- und Zweifamilienhäusern aus
Osnabrück ergab sich eine Verbesserung der Ergebnisse durch die Einführung des Expertenwissens.
Die informativen Verfahren sind den nicht informativen überlegen [Alkhatib und Weitkamp 2012, S.
93-102 ; Weitkamp und Alkhatib 2012, S. 103-114].
Ein weiteres Verfahren, das die Regressionsanalyse als Grundlage verwendet, ist die geografisch ge-
wichtetet Regression. Während die multiple Regression zu einer durchschnittlichen Schätzung der
Lage führt, bei der die räumliche Heterogenität nicht berücksichtigt wird und es dadurch zu lokal
verzerrten Parameterschätzungen kommen kann, wird bei der geografisch gewichteteten Regression
für die Schätzung nur die nähere Nachbarschaft berücksichtigt. Der Umfang der ausgewählten Nach-
barschaft bestimmt die Bandbreite. Eine extrem große Bandbreite führt zu ähnlichen Ergebnissen
wie die multiple Regression, während eine sehr kleine Bandbreite zu stark variierenden Koeffizienten
führen kann. Eine Abschätzung der Bandbreite mit Augenmaß ist wichtig. So findet zum Beispiel die
geografisch gewichtetet Regression mit einer Bandbreite von 1.900 m Anwendung bei der Boden-
richtwertermittlung in Wohnbereichen beim Gutachterausschuss Essen [Hendricks 2017, S. 97 ff.].
Abschließend gibt es noch das Support-Vector-Machine Verfahren (SVM). Bei dem SVM handelt
es sich um einen Klassifikator, der auch zur Regression genutzte werden kann. Mithilfe einer Hy-
perebene wird eine Datenmenge in zwei Klassen unterteilt. Das Verfahren ist besonders gut geeignet
bei Daten mit vielen Merkmalen. Bei Untersuchungen in Bosten zu verschiedenen Methoden zum
Prädizieren von Immobilienwerten mithilfe von maschinellen Lernens hat sich das SVM gegenüber
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den anderen Verfahren als überlegen erwiesen [Hendricks 2017, S. 99 ff.].

3.3. Ertragsbasierte Verfahren

Die ertragsbasierenden Verfahren stützen sich vor allem auf den aus Mieten erwirtschafteten Ertrag
eines Grundstücks aus dem dann Relationen zu anderen Grundstücken ermittelt werden. Es gibt zwei
Obergruppen an Verfahren bei den ertragsbasierenden Verfahren, zum einen die Mietlageverfahren
und zum anderen die Mietsäulenverfahren.
Das Mietlageverfahren geht von dominanten Erdgeschossmieten aus. Dies ist vor allem in den In-
nenstädten der Fall. Die sich dort befindenden Gewerbemieten sind deutlich höher als die Mieten
in den höheren Geschossen. Durch Analyse von Geschäftsmieten und dem dazugehörigen Boden-
wert wird ein funktionaler Zusammenhang zwischen Miete und Bodenwert gesucht. Erste Untersu-
chungen gab es dazu in den 70er Jahren durch Schmalgemeier für die Osnabrücker Innenstadt und
parallel dazu von Paul für die Innenstadt von Offenbach. In beiden Untersuchungen waren Untersu-
chungsobjekte mit im Erdgeschoss befindlichen Geschäften und Wohnungen in den höheren Etagen
belegt. Beide Untersuchungen ergaben ähnliche Ergebnisse für den Zusammenhang zwischen dem
Geschäftsraummietenrohertrag und dem Bodenwert. Validiert wurde die Erkenntnis durch Spreng-
netter in den späten 70er Jahren. Sprengnetter untersuchte 35 weitere mittelgroße (80.000 bis 200.000
Einwohner) Städte und konnte eine extrem gute Übereinstimmung zu den vorangegangenen Unter-
suchungen feststellen. Beim Übertragen des mathematischen Modells der Mietlage auf andere Orte
ist dabei zu beachten, dass sich dieser nur auf Orte ähnlicher Größe und Wirtschaftskraft übertragen
lässt. Allgemein sollte für jeden Ort ein eigener mathematischer Zusammenhang bestimmt werden.
Die Untersuchungen aus den 70er und der Folgejahre zur Mietlage beziehen sich meistens auf mit-
telgroße Städte. Ziegenbein beschäftigte sich in den späten 90er Jahren mit 26 der 100 größten deut-
schen Städte. Er bestimmte für einen Bodenwert von 5.000 e/m2 einen Quotienten von 54 und für
einen Bodenwert von 10.000 e/m2 einen Quotienten von 78 [Ziegenbein 1999, S. 383-392]. Diese
Quotienten gelten aber nur für die 1A-Lagen der Innenstädte. Bei größeren Städten sollten die La-
geklassen durch Passantenfrequenzzählungen differenziert werden. Ist eine deutliche Dominanz der
Erdgeschossmieten nicht mehr gegeben, wenn z.B. durch die Lage auch die Wohnungsmieten und
Büromieten in den höheren Geschossen stark ansteigen, so ist die Grundlage für diese Verfahren
nicht mehr gegeben.
Ist die Mietverteilung innerhalb des Objekts homogener, so kann als Ersatz das Mietsäulenverfahren
verwendet werden. Es betrachtet den Gesamtertrag des ganzen Objektes, also im Gegensatz zum
Mietlageverfahren alle Geschosse. Eine Variante des Mietsäulenverfahren ist das Verfahren nach
Kleiber (vgl. Abbildung 2).
Die Mieten der einzelnen Geschosse werden addiert und dann mit der Grundflächenzahl (GRZ) mul-
tipliziert. Daraus ergibt sich ein monatlicher Ertrag pro Quadratmeter der Grundstücksfläche. Durch
Relation des Ertrags pro Quadratmeter von Vergleichsobjekt und Wertermittlungsobjekt wird der Bo-
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Abbildung 2: Umrechnung von Vergleichswerten anhand der Ertragsverhältnisse mit dem
Mietsäulenverfahren nach Kleiber [Quelle: Kleiber digital 2020h]

denwert vom Vergleichsobjekt auf das Wertermittlungsobjekt übertragen. Die GFZ-Umrechnungs-
koeffizienten sind wegen der unterschiedlichen Nutzung bei diesem Beispiel nicht anwendbar. Ein
Problem dieses Verfahren ist, dass höhere Mieteinnahme nur mit einem höheren Bodenwert in Verbin-
dung gebracht werden. Der Ertrag resultiert aber aus der Investition in den Boden und das Gebäude.
Unterschiede im Baukörper werden in diesem Verfahren nicht berücksichtigt und können zu falschen
Ergebnissen führen. In diesem Fall muss der Ertrag in einen Bodenteil und einen Gebäudeteil unter-
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teilt werden.
Das Mietsäulenverfahren nach Sprengnetter liefert diese Aufteilung. Der Gebäudeanteil wird aus
den Normalherstellungkosten, gedämpft um 10% wegen steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten,
bestimmt. Der Anteil des Gebäudeanteils am Jahresertrag erfolgt durch Multiplikation mit dem Lie-
genschaftszins. Ein Zwölftel davon ist der Monatsanteil. Der Bodenanteil ist die Differenz zwischen
Miete und dem Gebäudeanteil. Der Bodenanteil wird dann noch mit dem Rentenbarwertfaktor kapi-
talisiert. Abschließend erfolgt eine Gewichtung mit der Grundflächenzahl. Ein Rechenbeispiel ist der
Abbildung 3 und Tabelle 1 zu entnehmen.

Abbildung 3: Unterschiedliche Objekte als Grundlage für das Mietsäulenverfahren nach Sprengnetter
[Quelle: Hendricks 2017 nach Sprengnetter 2008 und Kleiber digital 2020h]

Tabelle 1: Berechnung des kapitalisierten Bodenrichtwertanteils nach Sprengnetter [Quelle: Hend-
ricks 2017 nach Sprengnetter 2008]
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Bei diesem Verfahren führt eine Erhöhung der baulichen Nutzbarkeit zu einer überproportionalen Bo-
denwerterhöhung. Sprengnetter gibt deswegen einen Faktor von 0.73 vor, mit dem die relative Stei-
gung noch multipliziert werden soll. Aus dem Beispiel ergibt sich eine relative Steigung von 57.7%.
Nach Anwendung des Faktors von Sprengnetter ist die Steigung bei 57:7% �0:73 = 42:1%. Geht man
wie bei dem Verfahren von Kleiber von 4.000 e/m2 für Objekt 3 aus, so ergibt sich für Objekt 4 ein
Bodenwert von 5.684 e/m2. Damit ist der Wert deutlich geringer als die durch das Verfahren nach
Kleiber bestimmten 7.150 e/m2. In Fällen, wo der Bodenertragsanteil sehr niedrig ausfällt, ist dieses
Verfahren durch sein Berechnungsmodell fehleranfällig [Sprengnetter 2008; Hendricks 2017, S. 110].
In diesen Fällen ist das Mietsäulenverfahren nach Strotkamp eine Alternative. Diese Verfahren be-
ruht auf der Idee, eine gewichtete geschossweise GFZ bzw. WGFZ zu berechnen. Dadurch sollen
die Erträge in den einzelnen Geschossen harmonisiert werden. Anschließend können die GFZ- bzw.
WGFZ-Umrechnungskoeffizienten genutzt werden. Die Limitation dieses Verfahren ist, dass ab Ab-
weichungen der GFZ von 60% vom Vergleichsgrundstück die Umrechnungfaktoren nicht mehr ge-
nutzt werden sollten [Hendricks 2017, S. 102 ff.]. Durch ein geschossweises Vorgehen können mit
diesem Verfahren auch gut Leerstände einzelner Geschoss modelliert werden und es eignet sich daher
gut zum Vergleich von Objekten mit unterschiedlichsten Leerständen [Strootkamp 2006, S. 108-113].
Ein gemeinsames Problem der ertragsbasierenden Verfahren ist die Notwendigkeit, die Mieten zu
kennen. Gerade in den kaufpreisarmen Lagen und Innenstädten werden Mieten ungern preisgegeben.
Ein Grund ist die Angst vor Veröffentlichung und dadurch möglicherweise entstehende Nachteile
im Konkurenzkampf. Ein weiteres Problem ist die Gestaltung der Mietverträge, vor allem bei den
Geschäftsmieten gibt es kaum einheitliche Verträge. Bei diesen gibt es z.B. Varianten mit Umsatzbe-
teiligung oder keine Trennung von Haupt- und Nebenflächen. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit nicht
gegeben und die Mieten müssten noch normiert werden [Hendricks 2017, S. 114].

3.4. Lagebezogene Verfahren

Bei den lagebezogenen Verfahren werden Bodenwerte bestimmt, indem Gebiete lagemäßig mitein-
ander verglichen werden. Dabei werden Lageunterschiede durch einzelne Faktoren und Gewichte
beschrieben, die wiederum zur Berechnung dienen. Eigentlich entwickelt für die Bewertung in Sanie-
rungsgebieten, lassen sich die Verfahren auch für kaufpreisarme Lagen verwenden [Hendricks 2017,
S. 115].
Die bei den statistischen Verfahren schon vorgestellte Bodenrichtwertrelation lässt sich auch für die
Ermittlung von Wertunterschieden aufgrund der Lageverhältnisse nutzen. Dabei sollten jedoch weite-
re Faktoren wie Mietrelation und intersubjektives Expertenwissen die Rechnung unterstützen [Reuter
2006, S. 103].
Ein weiteres Verfahren ist die Komponentenmethode. Bei diesem Verfahren werden Bodenwertun-
terschiede auf einzelne wertbeeinflussende Umstände zurückgeführt. Es ist eine nutzwertanalytische
Methode. Als Beispiel hat Objekt A, im Gegensatz zu Objekt B, eine bessere Erschließung, diese wird
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mit einem Wertvorteil von 5% beziffert. Hat Objekt A einen Bodenwert von 100 e/m2, so hat Objekt
B dann einen Bodenwert von 95 e/m2. Das Problem bei der Bestimmung der wertbeeinflussenden
Umstände ist, dass für die Quantifizierung des Einflusses, oft keine notwendigen Daten, wie Umrech-
nungskoeffizienten und Indexreihen vorliegen. Zur Bestimmung des Einflusses wird daher auf freie
Schätzungen zurückgegriffen.
Das Lagewertverfahren nach Hagedorn gehört auch zu den nutzwertanalytischen Methoden. Bei
diesem Verfahren wird eine sowohl qualitative als auch quantitative Differenzanalyse verwendet. Die
qualitativen Differenzen beruhen auf den besonderen Standort- und Grundstücksqualitäten, woraus
sich ein Grundstücksnutzwert ergibt. Mit diesem lassen sich die Grundstücke den verschiedenen
Teilmärkten zuordnen. In der quantitativen Differenzanalyse wird im Anschluss der Einfluss der Qua-
litätsmerkmale auf die Höhe des Preises bestimmt. Somit werden die quantitativen Differenzen durch
nutzwertanalytische Methoden den Auswirkungen qualitativer Differenzen zugeordnet.
Ähnlich ist das relative Lagewertverfahren nach Hildebrandt. Bei diesem Verfahren werden zuerst
durch Experten (Gutachterausschuss) Lagekriterien und Lagewertzonen definiert. Die Vergleichsprei-
se sind so zu normieren, dass die Lage der einzige Unterschied ist. Eine der vordefinierten Lagewert-
zonen wird die Bezugszone und bekommt den Lagewert 100. Die Gutachter sollen dann ohne Kennt-
nisse der Vergleichspreise die anderen Zonen relativ zu der Bezugszone schätzen (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Lagewertzonen mit relativen Lagewerten und Position der Vergleichspreisen nach dem
Verfahren nach Hildebrandt [Quelle: Hendricks 2017 nach Reuter 2006]

Im Anschluss werden die Quotienten aus den normierten Vergleichspreisen mit den zugehörigem rela-
tiven Lagewert der Lagewertzone gebildet und gemittelt. Das Ergebnis soll auf Ausreißer untersucht
werden. Im nächsten Schritt wird durch Multiplikation des mittleren Quotienten mit dem relativen
Lagewert der normierte Vergleichsbodenwert der einzelnen Zonen berechnet. Bei diesem Verfahren
erfolgt durch die Einbeziehung aller Vergleichspreise auch gleich eine Marktanpassung. Zur Stützung
diese Verfahren können noch Mietrelationen herangezogen werden.
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Für die vorherigen Verfahren ist eine gute Ausdifferenzierung und Nachvollziehbarkeit der Lage-
beschreibung sehr wichtig. Dazu ist die Nutzung eines Zielbaums für den Lagevergleich eine gute
Methode. Das Verfahren, welches von Aurnhammer 1978 vorgestellt wurde, ist mittlerweile in der
Praxis etabliert und sogar in der Nr. 7 BRW-RL als ein Verfahren zur Bodenrichtwertermittlung in
kaufpreisarmen Lagen genannt [Jeschke 2011, S. 26]. Die Methode geht davon aus, dass ein Ziel (die
Lagebeschreibung) durch viele Teilziele beschrieben werden kann. Die Teilziele sind in ”Äste“ des
Zielbaumes aufgeteilt. Jeder Ast kann dann wieder aus weiteren Teilzielen bestehen. Insgesamt sollte
eine flache Hierarchie innerhalb des Zielbaums erhalten bleiben, so soll die Verästlung nur bis zu zwei
Stufen tief sein. Auch sollte es pro Stufe nicht mehr als drei bis vier Teilziele geben. Die Summe der
Gewichtung innerhalb eines Teilziels muss 100% sein. Die Teilziele zusammen ergeben dann auch
wieder eine Summe der Gewichte von 100% im Gesamtziel.

Abbildung 5: Zielbaumverfahren mit drei Teilzielen und einer relationalen Bewertung von -5 bis +5
[Quelle: Reuter 2006]

Wie in Abbildung 5 zu sehen, ergeben die drei Teilbäume, die Verkehrslage (50%), die Nachbar-
schaftslage (30%) und der Erschließungszustand (20%) zusammen das Gesamtziel mit 100%. Für
das Punktsystem gibt es mehrere Varianten. Da wäre ein Benotungssystem von 1 bis 5 (mit 3 als
Gleichwertigkeit zum Vergleichsgrundstück), 5 bis 15 (mit 10 als Gleichwertigkeit) oder von -5 bis
+5 (mit 0 als Gleichwertigkeit). Insgesamt kann das Punktsystem frei gewählt werden, solange der
Mittelpunkt der Skala die Gleichwertigkeit ist und die Ränder der Skala definiert werden. Hendricks
bewertet die Skala von 5 bis 15 als eine gute Variante. Definiert man 0 als wertlos und die 10 als
Gleichwertigkeit, entspricht die 5 eines Abschlags von 50% zum Vergleichsgrundstück und die 15
eines Zuschlages von 50%. Objekte sollten nicht mehr als �50% vom Bezug abweichen, ansonsten
ist die Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben. In der Abbildung 5 wird eine Punktsystem von -5 bis +5
verwendet.
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Abbildung 6: Zielbaumverfahren mit Gewichtung auf der untersten Ebene und einer relationalen Be-
wertung von 5 bis 15 [Quelle: Hendircks 2017]

Ein Zielbaumverfahren mit feinerer Aufteilung der Teilziele in zwei Ebenen ist in Abbildung 6 zu
sehen. Hier wird die bevorzugte Skala von 5 bis 15 genutzt. Das Ergebnis des Zielbaums für das
Beispielgebiet ist eine Punktzahl von 10,84. Als Beispiel hat die Bezugszone der Gewichtung mit
10,00 Punkten einen Bodenwert von 100 e/m2. Der Bodenwert wird multipliziert mit dem Faktor
1,084, dem Quotienten aus 10,84 und 10,00 Punkten. Damit ergibt sich für die Beispielzone ein Bo-
denwert von 108 e/m2. Die Punkteverteilung selbst erfolgt durch freie Schätzung, die aber durch
Argumente, Wertgrundsätze und Expertenmeinung gestützt wird. Ein Vorteil des Verfahren ist, dass
eine Fehlschätzung bei einem der Punkte des Zielbaums sich nicht so stark auf das Gesamtergebnis
niederschlägt. Außerdem ist davon auszugehen, dass sich zumindest einzelne Schätzfehler gegen-
einander aufheben. Zudem ist das ganze Verfahren sehr gut nachvollziehbar. Das Hauptproblem des
Zielbaumverfahren ist nicht die Durchführung, sondern das Aufstellen des Zielbaums, der die Markt-
verhältnisse gut repräsentieren soll.
Zwei Mängel an dem Verfahren sind zum einen, dass durch eine geringe Anzahl von Gutachtern zur
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Schätzung der subjektive Anteil am Gesamtergebnis zu groß wird. Zum anderen ist der aus den La-
geunterschieden gewonnen Faktor zur Berechnung des Bodenwerts kritisch zu sehen. Es sollte zuerst
eine Kalibrierung durchgeführt werden, um die wahre Wertdifferenz pro Punkt der Skala zu ermit-
teln.
Diese beiden Mängel behebt das Zielbaumverfahren durch die intersubjektive Methode nach
Reuter. Zur Schätzung sollten mindestens fünf bis sechs Gutachter genutzt werden. Dies ergab ei-
ne Untersuchung der TU Dresden, bei der die Anzahl von fünf bis sechs Gutachtern als Kompro-
miss zwischen Genauigkeit und Verfügbarkeit herausstellte [Jeschke 2011, S. 23-31]. Dabei soll-
ten nur Einzelbefragungen durchgeführt werden, damit sich die Gruppenmeinung sich nicht auf das
Ergebnis auswirkt. Daneben sollten auch die Ränder der Skala mit klaren Beispielen beschrieben
werden, da sonst die Gutachter nie die Extremwerte in Betracht ziehen und eher zu den mittleren
Zahlen tendieren. Generell gibt es bei den Gutachtern pessimistische und optimistische Schätzer, die
dementsprechend immer höhere oder niedrigere Werte als der Durchschnitt abgeben. Es besteht die
Möglichkeit, mithilfe einer Ausgleichsgeraden eine Nullpunktanpassung für deren Schätzergebnisse
durchzuführen, um diese besser mit den anderen Gutachtern vergleichen zu können. Abschließend
sollte die Einschätzung der Gutachter auf Ausreißer untersucht werden. Dafür wird der ”Test nach
Dixon“ empfohlen.
Zur Kalibrierung des Wertunterschieds pro Punkt empfiehlt es sich, Lagewertzonen mit bekannten
Bodenwerten mit in das Verfahren zu integrieren. Durch das Mitschätzen der Zonen im Vergleich
zur Bezugszone kann ein Wertunterschied dem Punktunterschied zugeordnet werden. Das mitteln der
sich ergebenden Wertunterschiede pro Punkt kann dann für die noch zu bestimmenden Lagewertzo-
nen verwendet werden. Eine Beispielrechnung ist dazu in Abbildung 7 und Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2: Kalibrierung der Lagepunkte und Ermittlung des unbekannten Bodenrichtwerts [Quelle:
Hendricks 2017 nach Sprengnetter 2008]

In dem Beispiel werden die Lagen Ludendorf und Miel zur Kalibrierung des Lagewertverfahren von
Mömerzheim und Dom-Esch genutzt. Dabei ergibt sich ein Wertunterschied pro Punkt für Ludendorf
von 7,5 e/m2 und für Miele von 6,7 e/m2 zu der Bezugslage Dom-Esch. Gemittelt daraus ist der Kali-
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Abbildung 7: Relationale Bewertung zur Kalibrierung der Zielbaummethode [Quelle: Hendricks
2017]

brierungswert dann 7,1 e/m2. Mit diesem wird für Mömerzheim mit -2 Lagepunkten zur Bezugszone
der Bodenrichtwert von 46 e ermittelt.
Als letztes Lagewertverfahren wird das Modell Niedersachsen vorgestellt. Es handelt sich um ein
Modell, das für Sanierungsgebiete entwickelt wurde. Es soll die sanierungsbedingete Werterhöhung
des Bodenwertes bestimmen. Als Grundlage wurden 700 Datensätze benutzt, davon 75% aus Nieder-
sachsen. Bei dem Verfahren werden städtebauliche Missstände und Maßnahmen getrennt von einan-
der bewertet. Beide sind jeweils in die Unterpunkte Bebauung, Struktur, Nutzung und Umfeld unter-
teilt. Anhand eines Klassifikationsrahmen werden die vier Unterpunkte mit Punkten von eins bis zehn
bewertet. Die erzielten Punkte aus den vier Unterteilungen werden für den Missstand und die Maß-
nahmen jeweils gemittelt. Mit Hilfe einer Matrix, bestimmt aus den den Datensätzen, kann eine pro-
zentuale Bodenwerterhöhung anhand des Ergebnisses für den Missstand und die Maßnahmen durch
die Sanierungsarbeiten bestimmt werden. Bei einem Bodenwert von 100 e/m2 vor der Sanierung und
einer Punktzahl von sechs für Maßnahmen und vier für Missstände führt dies zu einer Bodenwert-
erhöhung von 23%, bzw. einem Bodenwert von 123 e/m2 durch die Sanierung (vgl. Abbildung 8)
[Hendricks 2017, S. 114 ff.].
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Abbildung 8: Matrix der prozentualen sanierungsbedingten Bodenwerterhöhungen für Anfangswerte
bis 150 e/m2 [Quelle: Hendricks 2017]

3.5. Residualverfahren

Bei den Residualverfahren wird ein Residuum als Differenz zweier Ausgangsgrößen berechnet. Zur
Bestimmung des Bodenwertes handelt es sich bei dem Residuum meist um die Differenz aus dem
Kaufpreis und dem Sachwert der baulichen Anlagen. Liegt kein Kaufpreis vor, so kann der (fiktive)
Verkehrswert durch das Vergleichswert- oder Ertragswertverfahren bestimmt werden. Das Residu-
um ergibt sich aus der Differenz von Verkehrswert und Gebäudesachwert. Eine andere Variante ist
die Bestimmung des Residuums aus dem Gebäudesachwert. Durch einen Vervielfältiger wird aus
dem Gebäudesachwert der Gebäudeertragsanteil bestimmt. Die Differenz aus dem Jahresreinertrag
und dem Gebäudeertragsanteil ergibt den Bodenertragsanteil. Aus dem Bodenertragsanteil und dem
Liegenschaftszinssatz kann das Residuum, der Bodenwert, bestimmt werden.
Ein großes Problem dieser Verfahren ist eine mögliche Fehlerfortpflanzung. Ist der Bodenwertanteil
gering, so können die Ungenauigkeiten in den Eingangsgrößen sich stark auf das Residuum auswir-
ken.
In Tabelle 3 ist eine Beispielrechnung dazu aufgeführt. Es wird von einer Standardabweichung von
5% ausgegangen, das entspricht für den Verkaufspreis und Sachwert 50.000 e bzw. 45.000 e. Im
schlechtesten Fall reduziert sich der Kaufpreis damit auf 950.000 e und der Sachwert erhöht sich
auf 945.000 e. Der Bodenwert schrumpft von 100.000 e auf 5.000 e. Und dies ist schon der Fall
bei einer Standardabweichung von nur 5%, während in der Immobilienwertermittlung auch Standard-
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Tabelle 3: Ungünstige Fehlerfortpflanzung des Residualverfahrens [Quelle: Hendricks 2017 nach
Sprengnetter 2008]

abweichungen von 10% und höher durchaus Praxis sind. Daher sollte das Verfahren nur bei einem
größeren Bodenwertanteil am Kaufpreis von mindestens 50% verwendet werden.
Ein weiteres Problem ergibt sich durch die Marktanpassung. In der Regel können die bestimmten
Sachwerte nicht am Markt umgesetzt werden, deswegen wird eine Marktanpassung mit den Marktan-
passungsfaktoren durchgeführt. Dabei werden die Marktanpassungsfaktoren anhand von Kaufpreisen
bestimmt. Eine Trennung der Faktoren hinsichtlich Sachwert der baulichen Anlagen und Bodenwert
erfolgt nicht, obwohl der Bodenwert schon marktangepasst ist, da dieser im Vergleichswertverfahren
bestimmt wird [Grundstücksmarktbericht 2020]. Ist der Marktanpassungsfaktor unter 1, so wird die
Marktanpassung komplett in den Bodenwert geschoben (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Einseitige Verschiebung der Marktanpassung auf den Bodenwertanteil [Quelle: Hend-
ricks 2017]

Dadurch kann es zu Abweichungen kommen. Deswegen sollte der Kaufpreis mit dem Marktanpas-
sungsfaktor dividiert werden, damit der Bodenwert durch Abzug des Sachwertes bestimmt werden
kann.
Ein weiteres Problem, was zwar zu den Residualverfahren zählt, aber eher die Vergleichswertverfah-
ren betrifft, ist die Nutzung von Bodenwerten, bestimmt aus den Angaben in Kaufverträgen. Dabei ist
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nicht feststellbar, worauf die Angabe der Vertragsparteien beruht und welche steuerlichen Gesichts-
punkte mit eingeflossen sind. Dementsprechend ist von der Nutzung dieser Bodenwerte abzuraten.
Zum Schluss wird auf das Modell der ”Düsseldorfer Türmchen“ eingegangen. Es beruht auf der
Annahme, dass zwischen den einzelnen Teilmärkten der unbebauten und bebauten Grundstücke Zu-
sammenhänge existieren. Es werden Wertverhältnisse zwischen den Teilmärkten aus den Kauffällen
abgeleitet. Als Voraussetzung müssen Kaufpreise für alle Teilmärkte vorliegen. Für diese wird der
Quadratmeterpreis pro Wohnfläche bestimmt und die dazu gehörigen Merkmale wie Art und Maß der
baulichen Nutzung. Nach einer Zuordnung zu einzelnen Gruppen und Normierung auf der Merkma-
le der Gruppe werden Verhältnisse bestimmt. Mit diesen können aus Kaufpreisen eines Teilmarktes
Werte für die anderen Teilmärkte bestimmt werden. Das Verfahren gilt als recht stabil, wodurch nur
alle fünf Jahre eine Erneuerung der bestimmten Wertverhältnisse durchgeführt werden muss. Damit
ist das Verfahren ideal für Zonen, die nur kurzzeitig unter Kaufpreisarmut leiden [Hendricks 2017, S.
134 ff.].
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4. Projektseminar 2018/2019

In dem Projektseminar 2018/2019 des GIH aus den Jahren 2018 und 2019 ging es um die Bestim-
mung von Bodenrichtwerten für die Innenstadt Hannover. Das Projekt wurde von Masterstudenten
des Studiengang Geodäsie und Geoinformation der Leibniz Universität durchgeführt. Ziel war es für
die 1A-Lagen und der Innenstadt und Umgebung einen Bodenrichtwert zu bestimmen und ggf. die
Bodenrichtwertzonen anzupassen und dadurch die Markttransparenz zu erhöhen. Bei der Innenstadt
Hannover handelt es sich um eine kaufpreisarme Lage. Die in dem Projekt bestimmten Bodenricht-
werte und Bodenrichtwertzonenänderungen wurden dem Gutachterausschuss vorgestellt, der diese
dann in der Bodenrichtwertsitzung für 2019 weitestgehend übernommen hat. In diesem Kapitel wird
näher auf das Untersuchungsgebiet, die Vorgehensweise und die Ergebnisse des Projekts eingegan-
gen.

4.1. Untersuchungsgebiet des Projektsemniars 2018/2019

Abbildung 10: Untersuchungsgebiet des Projektsemniars 2018/2019 [Quelle: Projektseminar
2018/2019 aus BORIS.NI]

Das Untersuchungsgebiet, in Abbildung 10 dargestellt, umfasst den Innenstadtkern von Hannover.
Begrenzt wird es im Nord-Osten durch die Bahnschienen und den Hauptbahnhof. Im Norden grenzt
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es an die Otto-Brenner-Straße, die dann in die Celler Straße übergeht. Im Westen ist das Gebiet
begrenzt durch die Leine und das parallel laufende Leibnizufer. Die Südliche Grenze bildet der Fried-
richwall bis zum Aegidientorplatz. Die Ostgrenze ist der Schiffgraben. Im Untersuchungsgebiet sind
die Haupteinkaufsstraßen der Stadt Hannover enthalten. Hier liegen die 1A-Lagen der Innenstadt rund
um den Kröpcke mit der Georgsstraße, Bahnhofstraße und den beiden Packhofstraßen. Ein weiterer
Anlaufpunkt für Einkaufskunden ist im Norden des Gebietes mit dem Hauptbahnhof und der Ernst-
August-Galerie gegeben.
Neben Einkaufsmöglichkeiten befinden sich innerhalb des Gebietes auch viele Büroflächen sowie
das politische Zentrum Niedersachsens mit dem Landtag. Dazu kommen kulturelle und historische
Stätten, wie die Altstadt, Museen und die Oper. Neben einer Menge Cafes und Restaurants gibt es
auch Kneipen und Clubs, sowie das Rotlichtviertel, die das Nachtleben in der Zone gestalten. Neben
der Geschäfts- und Büronutzung gibt es vor allem in den Randbereichen auch viel Wohnraum, durch
den die Zone auch außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten lebt.
Verkehrstechnisch ist das Untersuchungsgebiet das Herzstück von Hannover. Die Stadtbahnstation
Kröpcke ist das Zentrum des Sternverkehrs der Stadtbahnen. Die überregionale Anbindung ist durch
den Hauptbahnhof gegeben. Daneben gibt es mehrere Parkhäuser in der Zone.

4.2. Vorgehensweise und gew�ahlte Verfahren

Das vorrangige Vergleichswertverfahren für Bodenrichtwerte ist in der Innenstadt Hannover aufgrund
einer kaufpreisarmen Lage nicht durchführbar. Als Ersatz und aufgrund der Datenlage entschied man
sich für ein Lagewertverfahren mit Zielbaum. Zur Plausibilisierung wird das Mietlageverfahren ge-
testet. Das Mietlageverfahren beruht auf einem früher durchgeführten Projektseminar des GIH von
1999 durch Ziegenbein. Die genaue Durchführung und Punkteverteilung beim Lagewertverfahren
sowie eine ausführliche Aufgliederung des Zielbaums wird in dem späteren Kapitel zur Verfahrens-
durchführung in der Bodenrichtwertzone 5010 näher erläutert.
Zur Durchführung der Bodenwertermittlung musste das Projektseminar eine Datengrundlage schaf-
fen. Dies wurde unterteilt in erhaltene und selbst generierte Daten. Für die erhaltenen Daten hat
das Projektseminar sich zuerst über bauliche und planerische Entwicklungen in der Innenstadt in-
formiert, um dieses gegebenenfalls als Zu- und Abschläge mit ins Lagewertverfahren einfließen
lassen zu können. Weiter wurde ein Auszug aus der AKS als Datengrundlage verwendet. Es wur-
den Transaktionen von unbebauten Grundstücken, bebauten Grundstücken und Mieten der letzten
zehn Jahre (2009-2018) innerhalb des Untersuchungsgebietes aus der AKS gesucht. Es gab ins-
gesamt nur 24 Transaktionen mit bekanntem Bodenwert, zu wenige also für das Vergleichswert-
verfahren für alle Zonen im Untersuchungsgebiet. An Mieten ergab der Auszug 300 Datensätze,
bei denen aber nur ein geringer Anteil Geschäftsmieten waren. Zur Unterstützung des Auszug aus
der AKS wurden insgesamt 30 Immobilienbüros, Banken und Unternehmen angeschrieben und um
zusätzlichen Mietinformationen gebeten. Eines der angeschriebenen Immobilienunternehmen stellte
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eine Geschäftmietenaufstellung (straßenabschnittsweise) für fast das gesamte Untersuchungsgebiet
zur Verfügung. Mit dieser und weiteren punktuell eingegangenen Mietangaben konnte die Daten-
lage für Geschäftsmieten deutlich verbessert werden. Abschließend wurden Gebäudeumringe und
Flurstücksgrenzen im Untersuchungsgebiet vom LGLN zur Verfügung gestellt.
Selbst erfasst hat das Seminar die Gebäudenutzung. Dazu wurde für die Gebäude die Nutzung der ein-
zelnen Stockwerke und darüber eine Gesamtnutzung bestimmt. Unterteilt wurde in Wohn-, Büro- und
Einzelhandelsnutzung, sowie Mischformen dieser. Darüber hinaus wurde für jedes Gebäude die GFZ
bestimmt. Bebauungspläne liegen für die die Innenstadt Hannover nur lückenhaft vor. Die Bebauung
erfolgt meist durch das Eingliedern der Bebauung in seine Nachbarschaft [x 34 BauGB]. Deswegen
wurde die GFZ für die Gebäude mithilfe der Gebäudeumringe und der Flurstücksgrenzen bestimmt
und nicht aus Bebauungsplänen entnommen. Abgerundet wurde die Datenerhebung durch Passanten-
frequenzzählungen nach der Methode von Jones Lang LaSalle (JLL). Es wurden Passantenfrequenzen
für 36 Orten innerhalb der Innenstadt bestimmt (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Ergebnisse der Passantenfrequenzzählungen [Quelle: Projektseminar 2018/2019]

Desweiteren wurde mit zehn Experten Interviews geführt. Alle Experten waren zu dem Zeitpunkt eh-
renamtliche Mitglieder des Gutachterausschusses. Der Fokus der Interviews bestand aus zwei Haupt-
teilen, den Fragen zur Miete und dem Bodenwert. Zur Miete wurde vor allem Expertenwissen mit den
Ergebnisses der Literaturrecherche verglichen. Dabei ging es hauptsächlich darum, wie die Experten
verschiedene Einflussfaktoren auf die Miete bewerten. Dabei ergab sich, dass bei Geschäftsmieten
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